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§ 5
(1) Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und mit Geld

strafe oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer, 
ohne in Ausübung eines Gewerbes oder Berufes zu ban
deln, vorsätzlich oder fahrlässig

1. bewirtschaftete Rohstoffe oder Erzeugnisse ohne 
Bezugsberechtigung bezieht, eine ihm nicht zu
stehende Bezugsberechtigung für sich ausnutzt oder 
die Verfügung über eine Bezugsberechtigung sich 
gegen Entgelt verschafft oder in der Absicht, sich zu 
bereichern, einem anderen überläßt,

2. eine nach § 4 Abs. 1 Ziffer 3 strafbare Handlung 
begeht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer bewirtschaftete Erzeug
nisse dem eigenen Betrieb entnimmt, ohne hierzu berech
tigt zu sein.

(3) In leichten Fällen kann auf Haft oder auf Geld
strafe bis zu einhundertundfünfzig D-Mark erkannt werden.

§ 6
(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 

dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahr
lässig

1. die von einer Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 
im Rahmen ihrer Ermächtigung geforderten Aus
künfte über wirtschaftliche Verhältnisse und Vor
gänge nicht oder nicht in der bestimmten Frist oder 
unrichtig, unvollständig oder irreführend erstattet,

2. die von einer Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 
im Rahmen ihrer Ermächtigung geforderte Besich
tigung von Betriebseinrichtungen oder Räumen oder 
Einsichtnahme in Geschäftsbücher oder Geschäfts
papiere verweigert, vereitelt oder erschwert,


